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Was ist 
Datenschutz?
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Warum sollte man die DS-GVO beachten?

Datenschutz ist 
Grundrechtsschutz
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Die Erhebung, Verarbeitung oder 
Nutzung personenbezogener Daten 
(Datenumgang) ist zunächst einmal 

verboten.

Zulässig sind diese Vorgänge nur, 
wenn eine Rechtsvorschrift dies 
erlaubt oder anordnet oder der 

Betroffene eingewilligt hat.

Hat Betroffener 
Datenumgang 

erlaubt? 
Gibt es ein Gesetz 

dafür?

Verbot mit Erlaubnisvorbehalt
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Definition nach Art. 4 Nr. 1 DS-GVO

„personenbezogene Daten“ [sind] alle Informationen, die sich auf
eine identifizierte oder identifizierbare natürliche Person (im
Folgenden „betroffene Person“) beziehen; als identifizierbar wird
eine natürliche Person angesehen, die direkt oder indirekt,
insbesondere mittels Zuordnung zu einer Kennung wie einem
Namen, zu einer Kennnummer, zu Standortdaten, zu einer Online-
Kennung oder zu einem oder mehreren besonderen Merkmalen,
die Ausdruck der physischen, physiologischen, genetischen,
psychischen, wirtschaftlichen, kulturellen oder sozialen Identität
dieser natürlichen Person sind, identifiziert werden kann;

Was sind personenbezogene Daten ? 
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Welche personenbezogene Daten haben Sportvereine?

▪ Vereinsmitglieder

▪ Name
▪ Adresse
▪ Telefon
▪ Sportart
▪ Kontonummer
▪ … (und vieles mehr) 

▪ Mitarbeiterdaten

▪ Name
▪ Adresse
▪ Bankverbindung
▪ Einsatzbereich
▪ … (und vieles mehr) 

▪ Externe 

▪ Arzt
▪ Angehörige
▪ Daten anderer Vereine
▪ … (und vieles mehr) 
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Die Erhebung, Verarbeitung oder 
Nutzung personenbezogener

Daten (Verarbeitung) ist zunächst 
einmal verboten.

Zulässig sind diese Vorgänge nur, 
wenn eine Rechtsvorschrift dies 
erlaubt oder anordnet oder der 

Betroffene eingewilligt hat.

Verantwortlicher 
muss prüfen, ob 

er/sie Daten 
verarbeiten darf 

!!

Datenschutz
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Erheben

Nutzen

Speichern

VerändernÜbermitteln

Löschen

Anonymisieren

Pseudonymisieren
Einsatz von 

Dienstleistern
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Was kommt auf uns zu?

d.h. in 
nur mehr  

23 Tagen 
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Ehmann / Kranig

Erste Hilfe zur 
Datenschutz-

Grundverordnung

Zielgruppe: 
Inhaber kleinerer Unternehmen; 
Vereinsvorsitzende; Datenschutz-
verantwortliche in kleineren 
Unternehmen und in Vereinen; 
datenschutzinteressierte 
Vereinsmitglieder.5,50 EUR
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Datenschutz-Grundverordnung 
(DS-GVO)

verkündet im 

Amtsblatt der Europäischen Union

vom 

4. Mai 2016

Datenschutz morgen

Datenschutz-Grundverordnung – was kommt da auf uns zu?

Datenschutz- Grund-Verordnung
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▪Rechtsnatur: Verordnung (Art. 288 AEUV)

Datenschutz-Grundverordnung – was kommt da auf uns zu?
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Für wen gilt die 
DS-GVO?
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Artikel 2 DS-GVO: Sachlicher Anwendungsbereich

(1) Diese Verordnung gilt für die ganz oder teilweise automatisierte
Verarbeitung personenbezogener Daten sowie für die nichtautomatisierte
Verarbeitung personenbezogener Daten, die in einem Dateisystem 
gespeichert sind oder gespeichert werden sollen.

Artikel 4 Nr. 2 DS-GVO Begriffsbestimmungen

Im Sinne der Verordnung bezeichnet : 

„Verarbeitung“ jeden mit oder ohne Hilfe automatisierter Verfahren ausgeführten 
Vorgang oder jede solche Vorgangsreihe im Zusammenhang mit personenbezogenen 
Daten wie das Erheben, das Erfassen, die Organisation, das Ordnen, die Speicherung, 
die Anpassung oder Veränderung, das Auslesen, das Abfragen, die Verwendung, die 
Offenlegung durch Übermittlung, Verbreitung oder eine andere Form der Bereit-
stellung, den Abgleich oder die Verknüpfung, die Einschränkung, das Löschen oder die 
Vernichtung;

Für wen gilt DS-GVO?
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Auch Verein ist „voll und ganz“ 
von der neuen Datenschutz-
Grundverordnung betroffen

… wie auch bisher schon vom Bundesdatenschutzgesetz !!

Für wen gilt DS-GVO?
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… und was bedeutet 
das jetzt?
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Wesentliche Anforderungen der DS-GVO

▪ Anforderungen an die Datenverarbeitung
▪ Sicherstellung Betroffenenrechte
▪ Verzeichnis der Verarbeitungstätigkeiten
▪ Bestellung eines Datenschutzbeauftragten
▪ Umgang mit Datenschutzverletzungen
▪ Sanktionen
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Anforderungen an die Datenverarbeitung

▪Rechtmäßigkeit
▪Transparenz / Informationspflichten
▪Sicherheit der Verarbeitung
▪Auftrags(daten)verarbeitung
▪Rechenschaftspflicht
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Anforderungen an die Datenverarbeitung

▪ Rechtmäßigkeit (Art. 6 ff. DSGVO) bedeutet:

▪ Liegt eine Einwilligung vor oder

▪ Erfolgt Verarbeitung zur Erfüllung von Vertrag oder

▪ Ist Verarbeitung zur Wahrung der berechtigten 
Interessen eines Verantwortlichen oder eines 
Dritten erforderlich, sofern nicht Interessen des 
Betroffenen überwiegen?

Im Datenschutzrecht gilt das Verbot mit Erlaubnisvorbehalt,
d.h. personenbezogene Daten dürfen Sie nur verarbeiten,
wenn Sie entweder eine Rechtsgrundlage dafür haben
(Sozialgesetzbuch, Steuerecht, Handelsrecht, Vertrag u.a.)
oder über eine Einwilligung der betroffenen Person
verfügen.

Haben Sie das??
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Anforderungen an die Datenverarbeitung

▪ Rechtmäßigkeit
▪ Transparenz / Informationspflichten
▪ Sicherheit der Verarbeitung
▪ Auftrags(daten)verarbeitung
▪ Rechenschaftspflicht
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Anforderungen an die Datenverarbeitung

▪ Informationspflichten (Art. 13, 14) beinhalten:

▪ Name (Firmenname) und Kontaktdaten des Verantwortlichen
▪ Kontaktdaten des Datenschutzbeauftragten (falls vorhanden)
▪ Zwecke der Datenverarbeitung
▪ das berechtigte Interesse, sofern die Datenerhebung aufgrund eines 

berechtigten Interesses erfolgt
▪ ggf. die Empfänger(kategorien)
▪ bei Übermittlung in Drittländer: die Arten verwendeter „Garantien“ (z.B. 

Standarddatenschutzklauseln)
▪ geplante Speicherdauer 
▪ die Betroffenenrechte (Auskunft, Löschung,…)
▪ Beschwerderecht bei der Datenschutzaufsichtsbehörde
u.a. 
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Anforderungen an die Datenverarbeitung

▪ Informationspflichten (Art. 13, 14) beinhalten:

▪ Name (Firmenname) und Kontaktdaten des Verantwortlichen
▪ Kontaktdaten des Datenschutzbeauftragten (falls vorhanden)
▪ Zwecke der Datenverarbeitung
▪ das berechtigte Interesse, sofern die Datenerhebung aufgrund eines 

berechtigten Interesses erfolgt
▪ ggf. die Empfänger(kategorien)
▪ bei Übermittlung in Drittländer: die Arten verwendeter „Garantien“ (z.B. 

Standarddatenschutzklauseln)
▪ geplante Speicherdauer 
▪ die Betroffenenrechte (Auskunft, Löschung,…)
▪ Beschwerderecht bei der Datenschutzaufsichtsbehörde
u.a. 

Hier geht es nicht um den Aufbau eines Bürokratiemonsters,
sondern um das berechtigte Interesse der betroffenen
Person zu wissen, was mit ihren Daten passiert.

Je direkter der Kontakt ist, desto geringer sind die
Informationspflichten (Bestellung beim Metzger um die Ecke
oder Bestellung im Onlineshop).

Betroffene Person soll wissen, wer was mit den Daten macht,
um auch noch nein sagen zu können.
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Anforderungen an die Datenverarbeitung

▪ Rechtmäßigkeit
▪ Transparenz/Informationspflichten
▪ Sicherheit der Verarbeitung
▪ Auftrags(daten)verarbeitung
▪ Rechenschaftspflicht
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Anforderungen an die Datenverarbeitung

▪ Sicherheit der Verarbeitung (Art. 32) 

▪ Sind unter Berücksichtigung des Stands der Technik … geeignete 
technische und organisatorische Maßnahmen getroffen, um ein 
dem Risiko angemessenes Schutzniveau zu gewährleisten; …
▪ Pseudonymisierung, Verschlüsselung
▪ Vertraulichkeit, Integrität, Verfügbarkeit, Belastbarkeit 

sicherstellen
▪ Verfügbarkeit wieder herstellen
▪ Verfahren zur regelmäßigen Überprüfung, Bewertung und 

Evaluierung der Wirksamkeit der technischen und 
organisatorischen Maßnahmen zur Gewährleistung der 
Sicherheit der Verarbeitung. 
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Anforderungen an die Datenverarbeitung

▪ Rechtmäßigkeit
▪ Transparenz / Informationspflichten
▪ Sicherheit der Verarbeitung
▪ Auftrags(daten)verarbeitung
▪ Rechenschaftspflicht
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Anforderungen an die Datenverarbeitung

▪ Auftrags(daten)verarbeitung, Art 28

▪ Ist die Verarbeitung personenbezogener Daten 
„outgesourct“?

▪ Wenn Ja, gibt es dafür ausreichende Verträge zur 
Auftragsdatenverarbeitung (Muster siehe: 
www.lda.bayern.de) 

Haben Sie eine Überblick, wen Sie mit 
welchen Aufgaben betraut haben (Cloud 

Computing, IT-Wartung, usw.)?

http://www.lda.bayern.de/
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Anforderungen an die Datenverarbeitung

▪ Auftrags(daten)verarbeitung, Art 28

▪ Ist die Verarbeitung personenbezogener Daten 
„outgesourct“?

▪ Wenn Ja, gibt es dafür ausreichende Verträge zur 
Auftragsdatenverarbeitung (Muster siehe: 
www.lda.bayern.de) 

http://www.lda.bayern.de/
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Anforderungen an die Datenverarbeitung

▪ Rechtmäßigkeit
▪ Transparenz / Informationspflichten
▪ Sicherheit der Verarbeitung
▪ Auftrags(daten)verarbeitung
▪ Rechenschaftspflicht
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Anforderungen an die Datenverarbeitung

Rechenschaftspflicht 

Artikel 5: Grundsätze für die Verarbeitung personenbezogener Daten

(1) Personenbezogene Daten müssen
a) … auf rechtmäßige Weise … („Rechtmäßigkeit, Verarbeitung nach Treu 

und Glauben, Transparenz“)
b) … für festgelegte, eindeutige und legitime Zwecke … („Zweckbindung“)
c) … auf das notwendige Maß beschränkt … („Datenminimierung“)
d) … sachlich richtig … („Richtigkeit“)
e) …  erforderlich …   („Speicherbegrenzung“) [und mit]
f) … angemessener Sicherheit … („Integrität und Vertraulichkeit“)
[verarbeitet werden.]

(2) Der Verantwortliche ist für die Einhaltung des Absatzes 1 verantwortlich 
und muss dessen Einhaltung nachweisen können („Rechenschaftspflicht“).

Wie prüfen wir:

Zeig mal !!
(„Beweislastumkehr“) 
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Wesentliche Anforderungen der DS-GVO

▪ Anforderungen an die Datenverarbeitung
▪ Sicherstellung Betroffenenrechte
▪ Verzeichnis der Verarbeitungstätigkeiten
▪ Bestellung eines Datenschutzbeauftragten
▪ Umgang mit Datenschutzverletzungen
▪ Sanktionen



Bayerisches Landesamt für

Datenschutzaufsicht
BayLDA

37

Betroffenenrechte (Auszug)

▪ Recht auf Auskunft
▪ Recht auf Berichtigung
▪ Recht auf Löschung
▪ Recht auf Widerruf einer Einwilligung

Sicherstellung der Betroffenenrechte
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▪Auskunft
▪ nicht automatisch, sondern nur auf Antrag (prüfen, ob 

Antragsteller der ist, der er vorgibt zu sein)
▪ Daten aus allen Einrichtungsteilen müssen zusammen-

geführt werden
▪ Abschrift der Daten (schriftlich oder elektronisch)
▪ Auskunft ist kostenlos (jedenfalls beim ersten mal)
▪ Auskunft muss konkreten Inhalt bezeichnen (Max 

Mustermann, Hauptstr. 1, 12345 Hauptstadt), nicht nur 
Kategorien (Name, Adresse ...)

Sicherstellung der Betroffenenrechte
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Prozessorientierter Ansatz:

Plan: 

Realisierung der Betroffenenrechte 
und der Anforderungen zu Erfüllung

Do:

Implementierung von Verfahren  zur 
Erfüllung der Betroffenenrechte

Check:

„Feuerwehrübung“ (siehe 
„Auskunftsprojekt BayLDA“ 2016)

Act:

Kontinuierliche Verbesserung

Plan

Do

Check

Act

Können Sie Auskunft geben, über 
welche personenbezogenen 

Daten von betroffenen Personen 
Sie verfügen?

Sicherstellung der Betroffenenrechte
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Wesentliche Anforderungen der DS-GVO

▪ Anforderungen an die Datenverarbeitung
▪ Sicherstellung Betroffenenrechte
▪ Verzeichnis der Verarbeitungstätigkeiten
▪ Bestellung eines Datenschutzbeauftragten
▪ Umgang mit Datenschutzverletzungen
▪ Sanktionen
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Verzeichnis der Verarbeitungstätigkeiten

Verpflichtung zur Erstellung eines VVT besteht für 
▪ jeden Verantwortlichen / Auftragsverarbeiter mit mindestens 250 

Mitarbeitern 
▪ auch Verantwortliche / Auftragsverarbeiter mit weniger als 250 

Mitarbeitern, sofern Verarbeitungen durchgeführt werden, die
▪ ein Risiko für Rechte & Freiheiten Betroffener bergen (z.B. 

Videoüberwachung, Scoring, Betrugsprävention)
▪ oder nicht nur gelegentlich erfolgen (z.B. regelmäßige Verarbeitung 

von Kunden- und/oder Beschäftigtendaten)
▪ oder besondere Datenkategorien gem. Art. 9 Abs. 1 oder Daten über 

strafrechtliche Verurteilungen / Straftaten betreffen

Fazit: Die meisten Vereine müssen ein VVT erstellen, da meistens regelmäßig 
Kunden- und/oder Beschäftigtendaten verarbeitet werden. 
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Verzeichnis der Verarbeitungstätigkeiten

Haben Sie einen Überblick 
darüber, welche 

personenbezogenen Daten in 
Ihrem Verein „verarbeitet“ 

werden ??
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Wesentliche Herausforderungen durch die DS-GVO

▪ Anforderungen an die Datenverarbeitung
▪ Sicherstellung Betroffenenrechte
▪ Verzeichnis der Verarbeitungstätigkeiten
▪ Bestellung eines Datenschutzbeauftragten
▪ Umgang mit Datenschutzverletzungen
▪ Sanktionen
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Bestellung eines Datenschutzbeauftragten

Ein Datenschutzbeauftragter ist zu benennen, wenn

▪ Verarbeitung von einer Behörde durchgeführt wird (d.h. jede 

Behörde muss immer einen DSB bestellen, Art, 37 Abs. 1 a DS-

GVO),

▪ in der Regel mindestens 10 Personen ständig mit der 

automatisierten Verarbeitung personenbezogener Daten 

beschäftigt sind (§ 38 Abs. 1 Satz 1 BDSG-neu) oder 

▪ Daten verarbeiten, die wegen eines hohen Risikos für die 

betroffenen Personen eine Datenschutz-Folgenabschätzung 

erfordern (§ 38 Abs. 1 Satz 2 BDSG-neu – absolute Ausnahme).
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Wesentliche Herausforderungen durch die DS-GVO

▪ Anforderungen an die Datenverarbeitung
▪ Sicherstellung Betroffenenrechte
▪ Verzeichnis der Verarbeitungstätigkeiten
▪ Bestellung eines Datenschutzbeauftragten
▪ Umgang mit Datenschutzverletzungen
▪ Sanktionen
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„Verletzung des Schutzes 

personenbezogener Daten“

ist eine Verletzung der Sicherheit, die, ob unbeabsichtigt oder

unrechtmäßig, zur Vernichtung, zum Verlust, zur Veränderung,

oder zur unbefugten Offenlegung von beziehungsweise zum

unbefugten Zugang zu personenbezogenen Daten führt, die

übermittelt, gespeichert oder auf sonstige Weise verarbeitet

wurden.

Umgang mit Datenschutzverletzungen



Bayerisches Landesamt für

Datenschutzaufsicht
BayLDA

47

Umgang mit Datenschutzverletzungen

Hacking

Verlust

Diebstahl

Fehlversand

Softwarefehler

Schadcode

Fehlentsorgung

Vernichtung Verlust

Sonstiges?

Beispiele für
Meldepflicht

72 Stunden
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Umgang mit Datenschutzverletzungen

Hacking

Verlust

Diebstahl

Fehlversand

Softwarefehler

Schadcode

Fehlentsorgung

Vernichtung Verlust

Sonstiges?

Beispiele für
Meldepflicht

72 Stunden

Sind Sie in der Lage zu erkennen, 
wenn bei Ihnen eine 

Datenschutzverletzung 
eingetreten ist, und ist geklärt, 

wer sich darum kümmert?
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Wesentliche Anforderungen der DS-GVO

▪ Anforderungen an die Datenverarbeitung
▪ Sicherstellung Betroffenenrechte
▪ Verzeichnis der Verarbeitungstätigkeiten
▪ Umgang mit Datenschutzverletzungen
▪ Sanktionen
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… und wenn es 
daneben geht?
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Art. 83 DS-GVO

bis 10.000.000 EUR oder 2 % Weltjahresumsatz    
(„formelle Verstöße“)

bis 20.000.000 EUR oder 4 % Weltjahresumsatz   
(„materielle Verstöße“)

▪ Jede Aufsichtsbehörde stellt sicher, dass die Verhängung von 
Geldbußen … in jedem Einzelfall wirksam, verhältnismäßig und 
abschreckend ist. (Art. 83 Abs. 1 DS-GVO)

Sanktionen morgen
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Datenschutz – was ist das?1

Datenschutz – was kommt mit der DS-GVO auf uns zu?2

3

Rolle und Aufgabe der Datenschutzaufsicht4

Agenda

Umgang mit Bildern

Empfehlung zum Schluss5
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Grundsatz: 

Erforderlich ist die Erlaubnis des Fotografen bzw. 
Urhebers, sein Bild verwenden und veröffentlichen 

zu dürfen 

und 
bei Fotos oder Filmen von Personen die 

grundsätzlich Erlaubnis der abgebildeten Person.

Umgang mit Bildern
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Gesetz betreffend das Urheberrecht an Werken der bildenden Künste 
und der Photographie

KunstUrhG – KUG vom 9. Januar 1907 (kein Schreibfehler !!)

§ 22 KUG

Bildnisse dürfen nur mit Einwilligung des Abgebildeten verbreitet oder öffentlich
zur Schau gestellt werden. Die Einwilligung gilt im Zweifel als erteilt, wenn der
Abgebildete dafür, dass er sich abbilden ließ, eine Entlohnung erhielt. Nach dem
Tode des Abgebildeten bedarf es bis zum Ablaufe von 10 Jahren der Einwilligung
der Angehörigen des Abgebildeten. Angehörige im Sinne dieses Gesetzes sind der
überlebende Ehegatte oder Lebenspartner und die Kinder des Abgebildeten und,
wenn weder ein Ehegatte oder Lebenspartner noch Kinder vorhanden sind, die
Eltern des Abgebildeten.

Umgang mit Bildern
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• Einwilligung: konkludente Einwilligung reicht

• verbreitet oder öffentlich zur Schau stellen = Weitergabe des Originals oder von
Kopien, die das Risiko einer nicht mehr zu kontrollierenden Kenntnisnahme in
sich birgt, egal, ob in Zeitschrift, Buch, Postkarte, Foto oder Film; Möglichkeit der
Kenntnisnahme reicht; Aushang im Schaukasten oder Museum reicht;

• Die Einwilligung gilt im Zweifel als erteilt, wenn der Abgebildete dafür, dass er
sich abbilden ließ, eine Entlohnung erhielt.

• Nach dem Tode des Abgebildeten bedarf es bis zum Ablaufe von 10 Jahren der
Einwilligung der Angehörigen des Abgebildeten. Angehörige sind …

Umgang mit Bildern



Bayerisches Landesamt für

Datenschutzaufsicht
BayLDA

56

§ 23 KUG

(1) Ohne die nach § 22 erforderliche Einwilligung dürfen verbreitet und zur Schau 
gestellt werden: 
1. Bildnisse aus dem Bereiche der Zeitgeschichte;
2. Bilder, auf denen die Personen nur als Beiwerk neben einer Landschaft oder 

sonstigen Örtlichkeit erscheinen;
3. Bilder von Versammlungen, Aufzügen und ähnlichen Vorgängen, an denen 

die dargestellten Personen teilgenommen haben;
4. Bildnisse, die nicht auf Bestellung angefertigt sind, sofern die Verbreitung 

oder Schaustellung einem höheren Interesse der Kunst dient.
(2) Die Befugnis erstreckt sich jedoch nicht auf eine Verbreitung und Schau-

stellung, durch die ein berechtigtes Interesse des Abgebildeten oder, falls 
dieser verstorben ist, seiner Angehörigen verletzt wird.

Umgang mit Bildern
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Handlungsempfehlungen: Einwilligung einholen
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https://www.lda.bayern.de/de/infoblaetter.html

https://www.lda.bayern.de/de/infoblaetter.html
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… wer kümmert sich 
darum und wer 

kontrolliert?
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Art. 4 Nr. 7: Begriffsbestimmungen

„Verantwortlicher“ die natürliche oder juristische Person, Behörde,
Einrichtung oder andere Stelle, die allein oder gemeinsam mit
anderen über die Zwecke und Mittel der Verarbeitung von
personenbezogenen Daten entscheidet; sind die Zwecke und Mittel
dieser Verarbeitung durch das Unionsrecht oder das Recht der
Mitgliedstaaten vorgegeben, so kann der Verantwortliche bezie-
hungsweise können die bestimmten Kriterien seiner Benennung
nach dem Unionsrecht oder dem Recht der Mitgliedstaaten vor-
gesehen werden;

Wer ist verantwortlich und wer kontrolliert die Einhaltung der DS-GV?
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Art. 4 Nr. 7: Begriffsbestimmungen

„Verantwortlicher“ 

ist der (im Vereinsregister eingetragene) 
Vorstand 

Wer ist verantwortlich und wer kontrolliert die Einhaltung der DS-GV?
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Datenschutzbeauftragte/r 

… dient der internen Kontrolle. Er/Sie ist nicht 
dafür verantwortlich, was in Unternehmen 

bzw. Verein mit den Daten passiert.

„Verantwortlicher“ 
ist der (im Vereinsregister eingetragene) 

Vorstand. Er ist und bleibt verantwortlich. 

Wer ist verantwortlich und wer kontrolliert die Einhaltung der DS-GV?
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Datenschutz – was ist das?1

Datenschutz – was kommt mit der DS-GVO auf uns zu?2

3

Rolle und Aufgabe der Datenschutzaufsicht4

Agenda

Umgang mit Bildern

Empfehlung zum Schluss5
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20/24 Planstellen

Der Freistaat 
Bayern hat 

12,7 Mio. 
Einwohner 

Der Freistaat 
Bayern hat 

ca. 700.000
Unternehmen 

Bayerisches Landesamt für Datenschutzaufsicht
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2015 2016

Beschwerden 1103 1424

Beratungen Bürger 877 1065

Beratungen 

Unternehmen
1850

Bußgeldverfahren 94 79

Datenpannen 28 85

2013 2014

925 953

1733

64

32 21

799 991

1821 2003

53

Tendenz

Rolle und Aufgabe der Datenschutzaufsicht
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Videoüberwachung 16 %

Internet 14 %

Werbung und Adressenhandel                     14 %

IT-Sicherheit und Technik 10 %

Internationaler Datenverkehr 6 %

Versicherungswirtschaft 5 %

Gesundheit und Soziales 5 %

Banken 5 %

Vereine und Verbände 3 %

Wohnungswirtschaft und Mieterdaten     3 %

Auskunftsanspruch 9 %

Sonstiges 5 %

Arbeitnehmer 5 %

+193

+88

+199

+43

+56

-13 

+3 

±0 

+1 

+30

-4 

+21

+32

Beschwerden
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www.lda.bayern.de

http://www.lda.bayern.de/
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Was macht BayLDA z.Zt. ?

www.lda.bayern.de

http://www.lda.bayern.de/
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Wesentliche Anforderungen für den Einzelhändler
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Wesentliche Anforderungen für einen Verein

Unsere Handreichungen

… geht doch !!
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Wesentliche Anforderungen für einen Verein
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Wesentliche Anforderungen für einen Verein

Unsere Handreichungen

… geht doch !!

Rückseite
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Wesentliche Anforderungen für einen Verein
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Datenschutz – was ist das?1

Datenschutz – was kommt mit der DS-GVO auf uns zu?2

3

Rolle und Aufgabe der Datenschutzaufsicht4

Agenda

Umgang mit Bildern

Empfehlung zum Schluss5
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Ehmann / Kranig

Erste Hilfe zur 
Datenschutz-

Grundverordnung

Zielgruppe: 
Inhaber kleinerer Unternehmen; 
Vereinsvorsitzende; Datenschutz-
verantwortliche in kleineren 
Unternehmen und in Vereinen; 
datenschutzinteressierte 
Vereinsmitglieder.5,50 EUR
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▪ Datenschutz ist Chefsache (sowohl beim Vorbeugen und  

Entscheiden als auch bei Sanktionen)

▪ Datenschutz geht alle an (und geht nur, wenn alle 

mitmachen) 

▪ Datenschutz gilt von Anfang an („privacy by design“ –

beziehen Sie den Datenschutz immer mit ein)

▪ Schaffen Sie sich einen Überblick über Ihre aktuelle 
Situation (Erstellen Sie ganz schnell Ihr Verarbeitungsverzeich-

nis nach Art. 30 DS-GVO, wenn Sie es nicht schon haben)

▪ Sprechen Sie mit Ihrer Aufsichtsbehörde (sie kann 

[muss] Sie beraten – und schafft Ihnen Rechtssicherheit)

▪ Haben Sie einen  Plan … sonst werden Sie 
verplant.

Plan

Do

Check

Act

Empfehlung aus Sicht der Datenschutzaufsicht
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Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit

Thomas Kranig, Bayer. Landesamt für Datenschutzaufsicht

www.lda.bayern.de

http://www.lda.bayern.de/
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HACKER

APT

NSA

PRISM AES-256

TLS 1.2

STARTTLS

FORWARD SECRECY FIREWALL

BSI GRUNDSCHUTZ ?

CYBERSÖLDNER

APPS

TROJANER

BACKDOOR

HYDRA

METASPLOIT

W3AF

ITIL ISO 27001

CLOUD

PHISHING

HTTPS

PGP BSI

ENISA

ISIS12

ROOTKIT

XSS

SQL INJECTION

WAF

ZERO-DAY EXPLOIT
IDS

IPS

DLP

CSRF

WATERHOLE ATTACK

JAVA

BYOD

MDM

BOTNETZ

DDOS

HACKTIVISMUS

SPIONAGE

DATENSCHUTZ

SPAM AKTENVERNICHTUNG

DIEBSTAHL

S/MIME

QUANTENCOMPUTER

SPOOFING

IPV4

IPV6

FIPS

CRIME

BEAST

OSCP

BCRYPT

MD5PBKDF2

EV-ZERTIFIKAT

BDSG

FACEBOOK

GOOGLE

ANDROID

IOS

WINDOWS XP

EXPLOIT

VPN
IPSECDMZ

DARKNETNMAP

RSA

AUTHENTIFIZIERUNG

AUTORISIERUNG

NOTFALLKONZEPT

AWARENESS

BEDROHUNGSLAGE

SCHWACHSTELLE

MITM

TOMS

IT-GRUNDSCHUTZ


